
1. Bietet ein Bieter andere Fabrikate als 
das leitfabrikat an, handelt es sich nicht 
um Varianten (d. h. Nebenangebote) im 
sinne des eG-Vergaberechtes, sondern 
um Hauptangebote. 
2. Für die abgabe mehrerer Hauptange-
bote mit unterschiedlichen technischen 
lösungen kann ein Bedürfnis bestehen. 
 OLG Düsseldorf, Beschluss vom 09.03.2011

Zu den ausgeschriebenen Bauleistungen ge-
hörten u. a. auch Klinkerarbeiten, zu de-

nen der öffentliche Auftraggeber einen kon-
kreten Klinker als Leitfabrikat vorgegeben hatte. 
Nebenangebote waren zugelassen, nicht jedoch 
im Bereich der Klinkerarbeiten. 
Der Bieter gab ein Hauptange-
bot ab, mit dem ein angeblich 
gleichwertiger Stein angeboten 
wurde sowie zwei Nebenange-
bote, denen einmal das Leitfa-
brikat und zum anderen ein 
weiteres Alternativfabrikat zu-
grunde lagen. Der Auftraggeber 
schloss das Hauptangebot wegen mangelnder 
Gleichwertigkeit des angebotenen Klinkers aus 
und wies die Nebenangebote zurück, weil diese 
für den Bereich der Klinkerarbeiten nicht zuge-
lassen waren. 

DIe eNtscHeIDuNG Des GerIcHts
Das OLG Düsseldorf entschied, dass die vom 
Bieter abgegebenen „Nebenangebote“ zu wer-
ten seien. Denn diese müssten entgegen ihrer 
ausdrücklichen Bezeichnung als Hauptange-
bote behandelt werden, weil sie sich im Rah-
men der Leistungsbeschreibung bewegen. Dies 
treffe auch für das zweite Nebenangebot zu, 
welches einen gleichwertigen Klinker zum Ge-
genstand habe. Denn dies sei kein von der ge-
forderten Leistung abweichender Bietervor-
schlag, welches für die Qualifizierung als 
Nebenangebot Voraussetzung sei. 

Das Gericht hat auch keine Bedenken, wenn 

Bieter mehrere Hauptangebote abgeben, die 
sich lediglich in Bezug auf vorgegebene Leitfa-
brikate unterscheiden. Nur wenn ein Bieter ins-
gesamt eine andere technische Lösung vor-
schlägt, handelt es sich um ein Nebenangebot, 
welches einer gesonderten Zulässigkeitsprüfung 
unterliegt. 

HINweIs FÜr DIe PraXIs
Auch wenn die Behandlung „weiterer“ Haupt-
angebote in Literatur und Rechtsprechung bis-
her noch weitgehend ungeklärt ist, hatte das 
OLG keine Bedenken, im Streitfall mehrere 
Hauptangebote, die sich lediglich in Bezug auf 
das Leitfabrikat unterschieden, zuzulassen. 

Denn für die Abgabe mehrerer 
Hauptangebote mit unterschied-
lichen technischen Lösungen 
könne ein Bedürfnis bestehen, 
wenn der Bieter etwa aus vertret-
baren Gründen im Unklaren da-
rüber sei, ob die von ihm ange-
botene Leistung vom 
Auftraggeber als „gleichwertig“ 

angesehen wird. Vergabestellen werden dem 
auch nicht die Formvorschriften der VOB/A in 
Bezug auf Nebenangebote entgegenhalten kön-
nen. Zwar sind gemäß § 13 Abs. 3 VOB/A et-
waige Nebenangebote auf besonderer Anlage zu 
machen und als solche deutlich zu kennzeich-
nen. Wird dies vom Bieter missachtet, sind der-
artige Angebote gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 1 f. 
VOB/A zwingend auszuschließen. Andererseits 
gibt es aber für die „Umqualifizierung“ eines 
vermeintlichen Nebenangebotes in ein Haupt-
angebot keine konkreten Form- oder Aus-
schlussvorschriften. Insofern eröffnet die Ent-
scheidung des OLG Düsseldorf den Bietern 
künftig die Möglichkeit, mit mehreren Haupt-
angeboten ins Rennen zu gehen, sofern sich di-
ese nur in der Wahl von Alternativprodukten 
zum Leitfabrikat unterscheiden.     

Sind mehrere Hauptangebote 
eines Bieters möglich? 

DIe wIcHtIGsteN eNtscHeIDuNGeN Des letzteN quartals

Der neu gewählte Präsident des Bau-
industrieverbandes Berlin-Branden-
burg e. V., Herr Marcus Becker, hat 
sich für seine Amtszeit viel vorgenom-
men. Dabei steht der Ausbau der In-
frastruktur unserer Region an erster 
Stelle. Insbesondere wird sich Herr 
Becker für den Weiterbau der A 100 
und den Ausbau des BBI zum interna-
tionalen Drehkreuz einsetzen. Große 
Chancen sieht er auch in der neuen 
Energiepolitik der Bundesregierung 
z. B.für energetische Sanierungen 

und ökologisch bewussten Neubau. 
Lesen Sie hierzu mehr im Interview 
auf Seite 8, das wir mit Herrn Becker 
geführt haben. 

Ansonsten kommentieren wir wieder 
eine Reihe von zum Teil überra-
schenden baurechtlichen Entschei-
dungen. So sollen nach Auffassung 
des OLG Düsseldorf mehrere Haupt-
angebote eines Bieters zulässig sein 
(S. 1). Extrem überhöhte Einheits-
preise können nach Auffassung des 
BGH künftig auch wegen „Wegfalls 
der Geschäftsgrundlage“ korrigiert 
werden (S. 2). Schließlich stellen wir 
unser Seminarprogramm für das 
zweite Halbjahr 2011 vor (S. 7). 
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ein rückgriff auf einen „wegfall der Ge-
schäftsgrundlage“ kommt grundsätzlich 
nicht in Betracht, soweit eine vertrag-
liche regelung wie § 2 abs. 3 VoB/B vor-
liegt.  
 
Die anwendung der gesetzlichen rege-
lungen zum wegfall der Geschäftsgrund-
lage ist jedoch möglich, wenn die Par-
teien einer einheitspreisvereinbarung 
ausnahmsweise eine bestimmte Menge 
zugrunde gelegt haben und diese Menge 
überschritten wird. 
 BGH, Beschluss vom 22.03.2011 
 – VII ZR 216/08 

Der Auftragnehmer (AN) bietet für 5 Ton-
nen Abfallentsorgung einen Einheitspreis 

von € 2.413,00/t an und erhält den Zuschlag. 
Der mit dieser Leistung beauftragte Nachunter-
nehmer verlangt lediglich € 62,10/t. Tatsäch-
lich fallen 610 Tonnen an. 

Nachdem der AN auch für die Mehrmen-
gen auf den vereinbarten Ein-
heitspreis besteht, kommt es zu 
einer Kündigung der Abfal-
lentsorgungsposition durch den 
Auftraggeber. Daraufhin rech-
net der Auftragnehmer den ver-
einbarten Einheitspreis für die 
nicht ausgeführte Menge unter 
Abzug von ersparten Kosten in 
Höhe von € 186,20/t ab und macht insgesamt 
einen Zahlungsanspruch in Höhe von knapp 
€ 770.000,00 geltend.

DIe eNtscHeIDuNG Des GerIcHts
Der BGH bestätigt die Auffassung des OLG 
Schleswig, wonach eine derart exorbitante 
Mengenmehrung, noch dazu bei einem extrem 
überhöhten Einheitspreis, zu einem Wegfall der 
Geschäftsgrundlage führen kann. Der AN er-
hält dann für die über die Geschäftsgrundlage 
hinausgehende Mehrmenge nur noch einen 
ortsüblichen Preis.

Auch wenn § 2 Abs. 3 VOB/B Regelungen 
zur Preisanpassung bei Mengenüber- bzw. -un-
terschreitungen enthält, würde im vorliegenden 

Fall eine danach vorzunehmende analoge Fort-
schreibung des Einheitspreises zu einem unzu-
mutbaren Ergebnis führen, das jeden vernünf-
tigen Rahmen zwischen Leistung und Vergütung 
sprengt. Trotz der grundsätzlich abschließenden 
Regelung des § 2 Abs. 3 VOB/B können die 
Parteien in besonders gelagerten Fällen die 
Mengen zur  Geschäftsgrundla-
ge machen.

Das OLG Schleswig ist in 
seiner Entscheidung davon aus-
gegangen, dass ab einer Menge 
von 15 t der Preis wegen schwer-
wiegender Störung der Ge-
schäftsgrundlage reduziert wer-
den muss. Bis zu dieser Menge 
gilt der vertragliche Einheitspreis unter Abzug 
der im vorliegenden Fall zu vernachlässigenden 
Gemeinkostenüberdeckung.

HINweIs FÜr DIe PraXIs
Der Bundesgerichtshof hat in einer Grundsatz-
entscheidung vom 18.12.2008 – VII ZR 201/06 

einen vergleichbaren Fall mit 
der Überlegung gelöst, dass die 
Fortschreibung des Einheits-
preises für die Mehrmenge sit-
tenwidrig wäre. Der seinerzeit 
entsschiedene Fall war extrem, 
weil der AN für Baustahl einen 
Einheitspreis von knapp über 
€ 1.000,00 angeboten hatte, 

wohingegen der ortsübliche Preis bei ca. € 1,20 
lag. Der BGH vertrat die Auffassung, dass ein 
Einheitspreis, der den ortsüblichen Preis um 
mehr als das 800-Fache übersteigt, nicht nach 
§ 2 Abs. 3 VOB/B fortgeschrieben werden kön-
ne, weil hier ein auffälliges, wucherähnliches 
Missverhältnis zwischen Preis und Bauleistung 
vorliegt. Der BGH hat ferner entschieden, dass 
in solchen Fällen eine Vermutung für ein sitt-
lich verwerfliches Gewinnstreben des AN be-
steht. Diese Vermutung, die der AN widerlegen 
muss, wird aber nicht etwa dadurch entkräftet, 
dass er in anderen Positionen unüblich niedrige 
Einheitspreise angeboten hat. 

Diese Entscheidung des BGH konnte das 
OLG Schleswig bei seinem Urteil noch nicht 

kennen, weshalb es einen anderen Weg wählte. 
Damit steht über den „Wegfall der Geschäfts-
grundlage“ (§ 313 BGB) ein weiteres Instru-
ment zur Preisanpassung zur Verfügung. Nach 
diesem Rechtsinstitut kommt es auf ein subjek-
tives Element, also ein „sittlich verwerfliches 
Gewinnstreben“, nicht an. 

Es fällt auf, dass alle bislang 
veröffentlichten Entschei-
dungen, die auf der Sittenwid-
rigkeitsvermutung basierten, 
zulasten der Auftragnehmer gin-
gen. Der Vorteil der „Störung 
der Geschäftsgrundlage“ ist un-
serer Auffassung nach, dass es 
sowohl bei überhöhten als auch 

bei zu niedrigen Einheitspreisen anwendbar ist. 
Denn die bisherige Rechtsprechung zur Sitten-
widrigkeit von Einheitspreisen ist nicht nur au-
ßerordentlich auftraggeberfreundlich, sie ver-
nachlässigt  vor allem die nahe liegende Frage, 
wie ein derart überhöhter Einheitspreis, noch 
dazu bei mengenänderungsanfälligen Positi-
onen, überhaupt Bestandteil des Auftrages wer-
den konnte. Insbesondere der öffentliche Auf-
traggeber muss die Angebote vor Zuschlagser-
teilung vergleichen und maßlos überhöhte Po-
sitionen erkennen. Klärt der AN die Preisbil-
dung auf eine entsprechende Nachfrage nicht 
auf, kann dies zum Ausschluss seines Angebotes 
führen. Dass die Prüfung und Wertung der An-
gebote offensichtlich nicht mit der gebotenen 
Sorgfalt erfolgte, wird in den bisherigen Urtei-
len weder thematisiert noch bei der vorzuneh-
menden Preisanpassung berücksichtigt. 

Ab wann konkret von einer Störung der Ge-
schäftsgrundlage ausgegangen werden muss, ist 
jedoch genauso wenig prognostizierbar wie die 
Frage, wo genau die Sittenwidrigkeit beginnt. 
Nach einer in der Literatur vertretenen Auffas-
sung kommt eine Störung der Geschäftsgrund-
lage dann in Betracht, wenn die Summe der 
Vergütung aller Mehrmengen, ermittelt auf der 
Basis der vertraglich vereinbarten Preise, 30 % 
der Vertragsvergütung übersteigt. Das OLG 
Schleswig hat in seiner Entscheidung wörtlich 
ausgeführt, dass es diesen Gedanken für „verall-
gemeinerungsfähig“ hält.  

Extrem überhöhte Einheitspreise: 
„Wegfall der Geschäftsgrundlage“

DIe wIcHtIGsteN eNtscHeIDuNGeN Des letzteN quartals
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eine Vereinbarung, mittels derer gesetz-
liche regressansprüche des auftragge-
bers aus dem arbeitnehmerentsendege-
setz gegen den werklohnanspruch des 
auftragnehmers aufgerechnet werden, 
kann vom Insolvenzverwalter angefoch-
ten werden. Das arbeitnehmerentsende-
gesetz ist gegenüber den insolvenzrecht-
lichen anfechtungsregelungen zweitran-
gig.  
 OLG Dresden, Urteil vom 09.03.2011 

Der Auftraggeber eines Werkvertrages wur-
de von den Arbeitnehmern des Auftrag-

nehmers nach § 1 a AEntG a. F. (nunmehr § 14 
AEntG) auf Lohnzahlung in Anspruch genom-
men. Die Arbeitnehmer berie-
fen sich dabei auf die gesetzliche 
Bürgenhaftung in der Auftrag-
geberkette. Der AG und AN 
vereinbarten daraufhin, dass die 
Lohnzahlung der Arbeitnehmer 
gänzlich vom AG übernommen 
wird. Die Parteien vereinbarten 
des Weiteren, dass der AG mit 
der übernommenen Lohnzahlungsverpflich-
tung gegen den Werklohnanspruch des AN auf-
rechnen kann, was dann auch geschah. Drei 
Monate später ging das Unternehmen des AN 
in Insolvenz. Der Insolvenzverwalter erklärte 
die Anfechtung der abgeschlossenen Vereinba-
rung und forderte vom AG die Zahlung des 
Werklohns, gegen den dieser mit den Regres-
sansprüchen aufgerechnet hatte.  

DIe eNtscHeIDuNG Des GerIcHts
Das OLG gab der Klage des Insolvenzverwal-
ters statt. Die Parteien hätten bewusst eine Auf-
rechnungslage herbeigeführt, die zu einer Ver-
kürzung des Werklohnanspruches geführt habe. 
Dieses Geld stehe den Gläubigern des insol-
venten Unternehmens zu und könne daher im 
Wege der Anfechtung zurückverlangt werden. 
Der AG sei zwar aufgrund der Bürgenhaftung 
des AEntG verpflichtet gewesen, die Arbeitneh-
mer des Auftraggebers zu befriedigen. Die ver-
traglich geschaffene Aufrechnungslage gehe je-
doch über diese Verpflichtung hinaus und sei 
daher als inkongruentes Rechtsgeschäft an-

fechtbar. Außerdem habe das Arbeitnehmerent-
sendegesetz hinter den insolvenzrechtlichen 
Anfechtungsregeln zurückzutreten.

HINweIs FÜr DIe PraXIs
Dieser Fall macht deutlich, wie gefährlich es für 
den AG sein kann, Zahlungsverpflichtungen 
des Auftragnehmers im Falle der Krise zu über-
nehmen. Dies gilt im Übrigen auch für Direkt-
zahlungen an Subunternehmer des AN gemäß 
§ 16 Abs. 6 VOB/B. Denn in all diesen Fällen 
wird die Werklohnforderung des (später insol-
venten) AN in einer Weise (nämlich durch Auf-
rechnung oder Schuldübernahme) befriedigt, 
die nicht den ursprünglichen vertraglichen Ver-
einbarungen entspricht. Damit ist eine solche 

Rechtshandlung automatisch 
als „inkongruente Deckungs-
handlung“ gemäß § 131 Insolv-
venzordnung anfechtbar. Auf-
traggeber sollten sich daher vor 
solchen Absprachen und Di-
rektzahlungen an Arbeitneh-
mer, Subunternehmer und Lie-
feranten des Auftragnehmers 

hüten. Besser ist es, den Vertrag im Falle der 
Krise des Auftragnehmers so schnell wie mög-
lich zu beenden, um dann bei der Fortführung 
der Bauarbeiten freie Hand zu haben. Zwar 
läuft dies den Bestrebungen des Insolvenz-
rechtes nach einer Fortführung von Unterneh-
men in der Insolvenz zuwider; das aus hiesiger 
Sicht unangemessen strenge Anfechtungsrecht 
lässt den Auftraggebern jedoch keine andere 
Wahl.  

Insolvenzanfechtung bei Auf-
rechnung mit Regressansprüchen

DIe wIcHtIGsteN eNtscHeIDuNGeN Des letzteN quartals
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Dr. ulrich Dieckert 
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uNser autor:

terMINe

Nachlese unter-
nehmergespräch 
vom 26. Mai 2011

Bekanntlich hatten wir zu unserem 
Unternehmergespräch am 
26.05.2011 Frau Dr. Ing. Monika Eh-
lers eingeladen, die zum Thema 
„Qualität von Ausführungsplänen“ re-
ferierte. Frau Dr. Ehlers arbeitete in 
ihrem Vortrag heraus, dass es der-
zeit an allgemein anerkannten Min-
destanforderungen für die Darstel-
lung, den Inhalt und die Qualität von 
Ausführungszeichnungen mangelt. 
Aus diesem Grunde kommt es in Be-
zug auf die Aussagefähigkeit und die 
Verbindlichkeit der Pläne immer wie-
der zum Streit. Frau Dr. Ehlers ap-
pellierte an die Teilnehmer aus der 
Praxis, sich für die Aufstellung derar-
tiger Mindestanforderungen stark zu 
machen. Rechtsanwalt Hendrik Bach 
als zweiter Referent konnte diesen 
Appell nur unterstützen. Denn die 
Haftungsgefahren sowohl für Planer 
als auch für Werkunternehmer, die 
aufgrund von unvollständigen bzw. 
nicht qualitätsgerechten Plänen bau-
en, sind beträchtlich. Ein einheit-
liches Regelwerk wäre hier für alle 
Beteiligten von Nutzen. 

Damit Sie die Inhalte der beiden Vor-
träge noch einmal nachvollziehen 
können, haben wir dies auf unserer 
Website www.wrd.de unter dem 
Standort Berlin bei der Rubrik Semi-
nare/Unternehmergespräche zum 
Download bereitgestellt. Wer sich mit 
den Thesen von Frau Dr. Ehlers nä-
her befassen will, kann deren Publi-
kationen im Internet unter der  
Website www.ehlers-baubetriebsbe-
ratung.de herunterladen.

Wer an der Aufstellung von Check-
listen für Form und Inhalt von Aus-
führungsplänen mitarbeiten möchte, 
kann sich bei uns melden. Als An-
sprechpartner steht Rechtsanwalt 
Hendrik Bach zur Verfügung.
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VorsteueraBzuG BeI rÜckwIr-
keNDer recHNuNGskorrektur 

Unternehmen können die gesetzlich geschul-
dete Umsatzsteuer aus Lieferungen und 
Leistungen, die von anderen Unternehmern für 
ihr Unternehmen ausgeführt worden sind, als 
Vorsteuer abziehen. Voraussetzung ist das Vor-
liegen einer Rechnung, die den gesetzlichen 
Anforderungen entspricht, mithin also alle An-
gaben nach § 14 Abs. 4 Umsatzsteuergesetz 
(UStG) über Name, Anschrift und Steuernum-
mer des leistenden Unternehmers, Datum, 
(fortlaufende) Rechnungsnummer, Entgelt etc. 
enthält. 

Wenn entsprechende Angaben fehlen oder 
nicht korrekt sind, ist es nach § 14 Abs. 6 UStG, 
§ 31 Abs. 5 Umsatzsteuerdurchführungsverord-
nung möglich, die Rechnung zu korrigieren. 
Der Fiskus gewährt den Vorsteuerabzug aller-
dings erst dann, wenn der Rechnungsaussteller 
die Rechnung berichtigt und diese Rechnungs-
empfänger übermittelt hat.  

zINsscHaDeN BeI zu FrÜHeM  
VorsteueraBzuG

Richtig ist, dass es per Saldo für den Unterneh-
mer zu keinem anderen Ergebnis kommt, wenn 
der zunächst nicht zulässige Vorsteuerabzug 
später nachgeholt wird. Gleichwohl können die 
Folgen erheblich sein, da der seinerzeit unzuläs-
sige Vorsteuerabzug zu gesetzlichen Zinszah-
lungen nach § 233 a Abgabenordnung führt.  

Die Frage, ob eine Rechnungsberichtigung 
für den Vorsteuerabzug auf den Zeitpunkt der 
fehlerhaften Rechnung zurückwirkt, ist häufig 
Gegenstand von Diskussionen im Rahmen von 
Betriebsprüfungen. 

aktuelles urteIl Des  
euroPäIscHeN GerIcHtsHoFs 
zur rÜckwIrkuNG

In einer Entscheidung des Europäischen Ge-
richtshofs vom 15.7.2010 (Pannon Gép Cen-
trum) wird eine Rückwirkung der Rechnungs-
korrektur für Zwecke des Vorsteuerabzugs für 
möglich gehalten. Danach könne der Vorsteuer-

abzug dann nicht verwehrt werden, wenn die 
materiell-rechtlichen Voraussetzungen erfüllt 
sind und der Unternehmer dem Fiskus vor ei-
ner Entscheidung eine korrigierte Rechnung 
vorlegt. Wichtig ist, dass es sich bei der Korrek-
tur „nur“ um eine Berichtigung einer nicht 
ganz richtigen (unvollständig oder inhaltlich 
unzutreffend) Rechnung handelt, nicht aber 
um die Ergänzung einer fehlenden Angabe in 
der ursprünglichen Rechnung. Eine Rech-
nungsberichtigung kommt in Betracht, wenn 
z. B. die Anschriften der Beteiligten unvollstän-
dig sind oder eine falsche Rechnungsnummer 
oder eine falsche Steuernummer angegeben 
sind. 

Für die Praxis bleibt zunächst unklar, welche 
Auswirkung das Urteil auf die nationalen Vor-
schriften hat. Das Bundesministerium der Fi-
nanzen sowie die deutsche Finanzverwaltung 
sehen nach ersten Verlautbarungen durch das 
Urteil keinen Anlass zur Änderung ihrer Rechts-
auffassung. 

PraXIsHINweIs

Den Unternehmen ist zu empfehlen, eine Rech-
nungsberichtigung so früh wie möglich, in je-
dem Fall jedoch vor einer Entscheidung durch 
die Behörde, zu erwirken. Verlangt das Finanz-
amt gleichwohl Zinsen gemäß § 233 a Abgabe-
ordnung, sind die Chancen eines Einspruches 
unter Berücksichtigung der o. a. Entscheidung 
des Europäischen Gerichtshofes zu prüfen. 

Zeitpunkt des Vorsteuerabzugs 
bei Rechnungsberichtigung

aktuelles

Diskussion um 
zulässigkeit von 
Nebenangeboten

Wie in unserem letzten Newsletter 
berichtet, sind eine Reihe von Ober-
landesgerichten der Auffassung, 
dass Nebenangebote im Rahmen ei-
ner europaweiten Ausschreibung 
nicht gewertet werden dürfen, wenn 
der Preis das einzige Zuschlagskrite-
rium ist. Dem hat das OLG Schles-
wig in einer Entscheidung vom 
15.04.2011 nunmehr widersprochen.  
Das OLG ist der Auffassung, dass 
die bei Nebenangeboten anzustel-
lende Gleichwertigkeitsprüfung nicht 
dazu führt, die Ausschließlichkeit des 
Zuschlagskriteriums „günstigster 
Preis“ zu beseitigen. Denn die 
Gleichwertigkeitsprüfung erfolge be-
reits auf einer der Zuschlagsent-
scheidung weit vorgelagerten Wer-
tungsstufe. Erst wenn ein 
Nebenangebot diese vorgelagerte 
Prüfung übersteht, gelangt es auf 
der letzten Wertungsstufe in einen 
reinen Preiswettbewerb mit dem 
sonst vorliegenden (Haupt-)Angebo-
ten. Insofern führe der reine Preis-
wettbewerb nicht dazu, dass Neben-
angebote nicht gewertet werden 
dürfen. Da andere Oberlandesge-
richte eine andere Auffassung vertre-
ten, wird eine abschließende Ent-
scheidung des Europäischen 
Gerichtshofes bzw. des Bundesge-
richtshofes abzuwarten sein. Die 
Vergabekammer Lüneburg hat in 
einem Beschluss vom 25.02.2011 
noch einmal daran erinnert, dass 
Nebenangebote nur dann zugelas-
sen werden können, wenn in den 
Vergabeunterlagen inhaltliche Min-
destanforderungen vorgegeben sind. 
Diese müssen leistungsbezogene, 
sachlich-technische Vorgaben ent-
halten. Fehlen derartige Vorgaben, 
müssen gleichwohl abgegebene Ne-
benangebote ausgeschlossen wer-
den. Der Auftraggeber ist aber nicht 
verpflichtet, das Vergabeverfahren 
insgesamt aufzuheben (VK Lüne-
burg, Beschluss vom 25.02.2011).

aktuelles

Frau Dr. annette Funk 
Steuerberaterin

uNsere autorIN:
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1. Nach Treu und Glauben ist ohne das Erfor-
dernis vorangegangener Fristsetzung ein früh-
zeitiges Selbstvornahmerecht ausnahmsweise 
zu bejahen, wenn der Auftragnehmer von 
vornherein eine Nacherfüllungspflicht über-
haupt und/oder das Vorhandensein von Män-
geln absolut und entschieden bestritten hat. 
Es muss eindeutig sein, dass er die Nacherfül-
lung nicht vornehmen wird. 
2. Ferner bedarf es einer Nachfristsetzung 
auch dann nicht, wenn sich der Auftragneh-
mer in dem konkreten Vertragsverhältnis bei 
der Bauausführung nachweislich derart unzu-
verlässig und nachlässig verhalten hat, dass 
dem Auftraggeber die Vornahme der Mängel-
beseitigung durch diesen Auftragnehmer 
nicht mehr zuzumuten ist. 
 OLG Düsseldorf, Urteil vom 06.11.2007 
 - 21 U 172/06 
 BGH, 13.01.2011 – VII ZR 207/07  
(Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)

Der Kläger hatte die Beklagte mit der Sa-
nierung der Balkone seines Mehrfamili-

enhauses beauftragt.
Nach Durchführung der Arbeiten und Ein-

tritt der Abnahmewirkungen 
rügte der Kläger zwar Mängel 
der Bauausführung, setzte der 
Beklagten aber keine Frist zur 
Mängelbeseitigung. Stattdessen 
leitete er ein selbstständiges Be-
weisverfahren ein. Der Sachver-
ständige stellte in seinem Gut-
achten eklatante 
Ausführungsmängel an den Betonsanierungs- 
und Putzarbeiten fest, mit Gefahren für die 
Mieter und ihr Eigentum. 

Der Kläger forderte die Beklagte sodann 
auf, den Balkonputz entsprechend des Sanie-
rungsvorschlages des Sachverständigen zu ent-
fernen, womit die Beklagte auch begann. Die 
Beklagte legte den Putz jedoch nur teilweise 
„zum Zwecke der weiteren Überprüfung durch 
einen Experten“ frei. Daraufhin ließ der Kläger 
die Sanierungsarbeiten durch Drittfirmen vor-
nehmen. Er verlangt nun die Erstattung hier-
durch entstandener Kosten. 

DIe eNtscHeIDuNG Des GerIcHts
Der Kläger hat mit seiner Klage vorliegend nur 
deshalb Erfolg, weil die Mängel gravierend wa-
ren, und die Beklagte darüber hinaus den Män-
gelbeseitigungsaufforderungen „nicht engagiert 
nachgekommen ist“. 

Grundsätzlich muss dem AN zunächst eine 
angemessene Frist zur Mängelbeseitigung  ge-
setzt werden. Soweit es sich um Mängel han-
delt, die nach Abnahme auftreten, darf der AG 
nach fruchtlosem Ablauf einer solchen Frist die 
Mängel auf Kosten des AN beseitigen lassen 
(§ 13 Abs. 5 Nr. 2 VOB/B). Eine solche Frist-
setzung ist nur in zwei Ausnahmefällen ent-
behrlich. Entweder der AN lehnt die Mängel-
beseitigung ernsthaft und endgültig ab oder 
aber dem AG ist die Mängelbeseitigung durch 
den AN nicht mehr zumutbar.

Letzteres war vorliegend der Fall. Dagegen 
konnte das Gericht eine eindeutige Erfüllungs-
verweigerung der Beklagten nicht zweifelsfrei 
feststellen.

HINweIs FÜr DIe PraXIs
Nur im absoluten Ausnahmefall sollte man oh-
ne vorherige Fristsetzung zur Mängelbeseiti-

gung bzw. vor Ablauf der gesetz-
ten Frist zur Ersatzvornahme 
schreiten. Dem AN muss grund-
sätzlich die Gelegenheit einge-
räumt werden, seine Fehler wie-
der „auszubügeln“. Erst wenn 
der AN absolut und entschieden 
Mängel bestreitet und eindeutig 
ist, dass er die Mängel nicht be-

seitigen wird, kann im Einzelfall (z. B. bei 
Dringlichkeit) ohne vorherige Fristsetzung die 
Ersatzvornahme veranlasst werden. Auf die 
Unzumutbarkeit der Mängelbeseitigung durch 
den AN sollte sich der AG grundsätzlich nicht 
verlassen.  Vorsicht beim VOB-Vertrag: Bei 
Mängeln vor Abnahme muss der AG die Frist-
setzung mit einer Kündigungsandrohung verse-
hen und nach fruchtlosem Fristablauf den Ver-
trag kündigen, bevor er Mängel selbst beseitigt. 
Ansonsten bleibt er auf den Nachbesserungs-
kosten sitzen. 

Ausnahmsweise: Ersatzvornahme 
ohne vorherige Fristsetzung 

DIe wIcHtIGsteN eNtscHeIDuNGeN Des letzteN quartals

Eindeutig ableh-
nende Verwei-
gerungshaltung 
des Auftragneh-
mers erforderlich

Härtere zeiten für 
lieferanten
Jeder Bauunternehmer kennt die Si-
tuation, dass sich angeliefertes Bau-
material als fehlerhaft erweist. Oft 
sind umfangreiche Nachbesserungs-
arbeiten erforderlich. 

Nach der bisherigen Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofes war 
es so, dass der Lieferant im Falle ei-
ner mangelhaften Lieferung zu-
nächst einmal nur eine Ersatzliefe-
rung mangelfreien Materials 
schuldete. Die Kosten des Ausbaus 
des mangelhaften Materials (z. B. 
Fliesen, Parkett) und des Wiederein-
baus des nachgelieferten mangel-
freien Materials musste der Verkäu-
fer nur tragen, wenn ihn an dem 
Mangel ein Verschulden traf. 

Dies war jedoch gegenüber einem 
Händler im Regelfall nicht zu bewei-
sen, da der Händler Waren einkauft 
und verkauft und häufig selbst nicht 
die Mangelfreiheit bzw. Mangelhaf-
tigkeit beurteilen kann. 

Der Europäische Gerichtshof hat 
jetzt in zwei Musterprozessen ent-
schieden, dass der Lieferant jeden-
falls dann, wenn es sich beim Käu-
fer um einen Verbraucher handelt, 
entsprechend den EU-Richtlinien 
auch die Kosten für den Ausbau der 
mangelhaft gelieferten Materialien 
und den Wiedereinbau des mangel-
freien Materials zu tragen hat. Das 
stellt für den Käufer eine wesent-
liche Verbesserung dar, da es nun 
nicht mehr auf ein Verschulden des 
Verkäufers ankommt. 

Allerdings gilt dies zunächst nur für 
Verträge mit Verbrauchern, da der 
Europäische Gerichtshof bei seinen 
Entscheidungen auf die Richtlinie 
über den Verbrauchsgüterkauf ab-
gestellt hat, die zunächst direkt nur 
für Verbraucher gilt. 

aktuelles



1. Begründet der auftragnehmer seinen 
Nachtrag nicht prüfbar und wird er des-
halb vom auftraggeber nicht anerkannt, 
so kommt ein leistungsverweigerungs-
recht nicht in Betracht.  
2. Verweigert der auftragnehmer den-
noch die leistung, kann der auftragge-
ber aus wichtigem Grund kündigen. 
 KG, Urteil vom 21.01.2011 – 7 U 74/10

Nachdem der Auftraggeber (AG) die ur-
sprünglich vereinbarte Bauzeit um drei 

Monate verschiebt, verlangt der Auftragnehmer 
bei einer Auftragssumme von insgesamt 
€ 720.000,00 angebliche Mehrkosten von 
€ 145.000,00. Diese begründet er pauschal mit 
der Verschiebung der Bauzeit in die Ferienzeit 
und der angeblichen Preissteigerung bei Mate-
rial (7 %) und Nachunternehmern (12 %). 
Auch auf Nachfrage erfolgt eine weitere Erläu-
terung nicht. Der Auftragnehmer (AN) beharrt 
auf seiner Forderung und verweigert in diesem 
Zusammenhang auch die Übergabe der verein-
barten Vertragserfüllungsbürgschaft. Der AG 
nimmt dies – unter Beachtung der Formalien 
– zum Anlass, den Vertrag aus wichtigem Grund 
zu kündigen. Der AN geht von einer sogenann-
ten freien Kündigung aus und berechnet die 
Kündigungsvergütung nach § 649 BGB, § 8 
Abs. 1 VOB/B.

DIe eNtscHeIDuNG Des GerIcHts
Das Gericht weist die Klage des AN ab. Die 
Weigerung, die Vertragserfüllungssicherheit zu 
stellen und die Leistungen auszuführen, sei un-
berechtigt. Beides könne jedenfalls nicht mit 
der fehlenden Beauftragung des 
Nachtrages bezüglich der Bau-
zeitverlängerung begründet wer-
den. Dabei kann es das Gericht 
dahinstehen lassen, ob dieser 
Nachtrag tatsächlich inhaltlich 
berechtigt war. Der Nachtrag 
wurde seitens des AN jedenfalls 
nicht ausreichend erläutert. Es 
sei Sache des AN gewesen, seine Nachtragsver-
gütung hinsichtlich der Bauzeitverlängerung 
gemäß § 2 Abs. 5 VOB/B prüfbar darzulegen. 
Dazu gehört neben der Offenlegung der Urkal-
kulation auch die Darlegung des Berechnungs-
weges der Nachtragsvergütung. Bloße Prozent-

sätze genügten dazu nicht. Der AN habe seine 
Kooperationspflicht verletzt, indem er den 
Nachtrag auch auf Nachfrage nicht genauer be-
gründet habe. Das Gericht weist in diesem Zu-
sammenhang darauf hin, dass eine Preissteige-
rung von nahezu 20 % wegen einer nur 
dreimonatigen Bauzeitverschiebung überra-
schend hoch erscheine und deshalb einer be-
sonders eingehenden Erläuterung bedurft hät-
te. Mangels Prüfbarkeit könne der AN aus dem 
Streit über den Nachtrag daher kein Leistungs-
verweigerungsrecht herleiten.

HINweIs FÜr DIe PraXIs
Die Frage der Leistungsverweigerung bei strei-
tigen Nachträgen ist ein juri-
stischer Dauerbrenner und für 
die Praxis von wesentlicher Be-
deutung. Die mittlerweile gefe-
stigte Rechtsprechung geht da-
von aus, dass der AN die 
Ausführung von Nachtragslei-
stungen (nur) dann verweigern 
darf, wenn der AG einen be-
rechtigten Nachtrag schon dem Grunde nach 
bestreitet. Dagegen kann der AN die Ausfüh-
rung der Nachtragsleistung nicht verweigern, 
solange nur die Höhe des Nachtrages im Streit 
steht. Noch nicht abschließend geklärt sind 
Fallgestaltungen, die zwischen diesen beiden 
Fallgruppen liegen. Was gilt etwa, wenn der AG 
den Nachtrag zwar nicht dem Grunde nach be-
streitet, die Parteien aber preislich sehr weit aus-
einander liegen. Einige Oberlandesgerichte se-
hen hier kein Leistungsverweigerungsrecht des 
AN, der BGH hat allerdings im sogenannten 

Bistro-Urteil angedeutet, dass 
auch die gegenteilige Sichtweise 
denkbar wäre. Hier bleibt die 
weitere Entwicklung der Recht-
sprechung abzuwarten. 

Auch die Entscheidung des 
Kammergerichtes liegt im Grau-
bereich. Richtig ist insoweit, 
dass dem AN ein Leistungsver-

weigerungsrecht überhaupt nur so weit zuste-
hen kann, wie sein Nachtrag überhaupt berech-
tigt ist. Das würde grundsätzlich auch die 
prüfbare Darlegung der Nachtragshöhe umfas-
sen. Hat der AN einen Nachtrag nicht prüfbar 
dargelegt, muss ihm nach hiesiger Ansicht aber 

ein Leistungsverweigerungsrecht dennoch zu-
stehen, wenn der AG den Nachtrag schon dem 
Grunde nach bestreitet. Wer als AG der Ansicht 
ist, der Nachtrag sei ohnehin nicht gerechtfer-
tigt, kann sich nicht darauf zurückziehen, der 
Nachtrag sei auch nicht prüfbar dargelegt wor-
den. Das Kammergericht hat den obigen Fall 
dennoch richtig entschieden, da der AG dort 
den Nachtrag nicht dem Grunde nach zurück-
gewiesen, sondern um weitere Erläuterung ge-
beten hatte. 

Besteht ein Leistungsverweigerungsrecht 
des AN, so betrifft dies zunächst einmal nur die 
Nachtragsleistung. Auch die Ausführung der 
nach dem Hauptvertrag geschuldeten 

Leistungen kann aber verwei-
gert werden, wenn ein technisch 
zwingender Zusammenhang 
besteht. Das ist insbesondere 
der Fall, wenn die Nachtragslei-
stungen benötigt werden, um 
die eigentliche Vertragsleistung 
mangelfrei ausführen zu kön-
nen. 

In jedem Fall ist bei der Leistungsverweige-
rung wegen eines streitigen Nachtrages Vorsicht 
geboten, und zwar sowohl für den AN als auch 
für den AG. Während der Bauausführung lässt 
sich häufig nicht endgültig klären, ob der Nach-
trag berechtigt oder unberechtigt ist. Stellt der 
AN die Arbeiten dennoch ein, riskiert er die 
Kündigung. Nicht selten stellt sich dann erst im 
Laufe eines jahrelangen Prozesses heraus, dass 
der Nachtrag tatsächlich gar nicht berechtigt 
war. Der AN macht sich schadensersatzpflich-
tig. Kündigt der AG dagegen, obwohl die Lei-
stungsverweigerung berechtigt war, sieht er sich 
den Ansprüchen des AN ausgesetzt. Um diese 
Risiken zu umgehen, sollten die Parteien wäh-
rend der Bauphase eine gütliche Einigung ernst-
haft in Betracht ziehen.  

Leistungsverweigerung bei streitigen Nachträgen?
DIe wIcHtIGsteN eNtscHeIDuNGeN Des letzteN quartals

Leistungs-
verweigerung  
ist für beide 

Vertragspartner 
riskant

Der 
Auftragnehmer 
muss seinen 

Nachtrag prüfbar 
darlegen

Markus Fiedler
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Bau-
und Architektenrecht

uNser autor:
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Nach der Sommerpause wollen wir im Sep-
tember 2011 wieder mit unserem Schu-

lungsprogramm beginnen. Dabei haben wir ein 
interessantes Programm für Sie zusammenge-
stellt. Beginnen werden wir mit unserem Klas-
siker, der VOB/B-Bauleiterschulung, die wir an 
zwei Terminen durchführen. 

Viele dieser Seminare können Sie auch als 
Inhouse-Schulung bei uns buchen. Dies bietet 
sich bei mehr als acht Teilnehmern an, gerne 
auch gemeinschaftlich mit anderen Baubetrie-
ben. Organisatorische Einzelheiten und Kondi-
tionen stimmen Sie bitte direkt mit den Refe-
renten ab. Für die Anmeldung zu den Seminaren 
nutzen Sie bitte das beigefügte Anmelderückfax 
oder nutzen Sie unsere Internetseite www.bau-
leiterschulung.de. Für inhaltliche Rückfragen 
stehen Ihnen die jeweiligen Referenten in un-
serem Berliner Büro gerne zur Verfügung. 

WRD-Schulungen im 2. Halbjahr 2011 
www.BauleIterscHuluNG.De

Die komplette VoB/B an zwei tagen  
– unser meistgebuchtes seminar

Datum: 22.09.2011/23.09.2011

              10.11.2011/11.11.2011 

Dauer: zweitägiges Seminar

adressatenkreis: Projekt- und Bauleiter, Poliere, 

kaufmännische Mitarbeiter

referenten: RA Bernd Kimmich, RA Markus Fiedler

seminarunterlagen: Handbuch „VOB für Bauleiter“ 

konditionen: € 410,00 zzgl. USt pro Teilnehmer 

DIe VoB/B IN Der PraXIs

„wer schreibt, der bleibt“, Hilfe und anleitung bei 
der rechtssicheren Formulierung von schreiben

Datum: 01.11.2011       Dauer: 1 Tag

adressatenkreis: Bauleiter, Projektleiter, kauf-

männisches Personal, Geschäftsführung

referent: RA Markus Fiedler

seminarunterlagen: Skript, Musterschreiben

konditionen: € 220,00 zzgl. USt pro Teilnehmer

sIcHerHeIt BeIM VoB/B-scHrIFtVerkeHr

typische Fragen und Probleme bei ausschrei-
bung und Vergabe öffentlicher Bauaufträge

Datum: 16.11.2011       Dauer: 1 Tag

adressatenkreis: Planungsbüros, Vergabestel-

len, Vertriebsmitarbeiter, Geschäftsführer

referent: RA Dr. Ulrich Dieckert

seminarunterlagen: Entscheidungssammlung  

Musterschreiben, Gesetzes- und Verordnungstexte

konditionen: € 220,00 zzgl. USt pro Teilnehmer

koMPaktscHuluNG VerGaBerecHt

rechtliche Grundlagen und baubetriebliche 
Berechnungsmethoden zu allen Fragen des 
gestörten Bauablaufs/Darstellung anhand von 
Beispielen mit konkreten Berechnungen

Datum: 07.11.2011       Dauer: 1 Tag

adressatenkreis: Bau- und Projektleiter, Baukauf-

leute, bauüberwachende Architekten und Projekt-

steuerer, öffentliche Bauherren, Bauträger, Bauju-

risten, Sachverständige aus der Bauwirtschaft 

referenten: RA Bernd Kimmich

Dipl.-Wirtsch.-Ing. Frank A. Bötzkes

seminarunterlagen: Skript, Musterschreiben

konditionen: € 280,00 zzgl. USt pro Teilnehmer

INterDIszIPlINäres seMINar: 
störuNGeN IM BauaBlauF

kaufmännische Bestätigungsschreiben, loslö-
sung vom  Pauschalpreis, leistungsverweige-
rung bei streitigen Nachträgen, wirksamkeit ver-
traglicher klauseln, abwehr der Vertragsstrafe, 
Beweislastumkehr beim aufmaß und mehr

Datum: 18.11.2011       Dauer: 1 Tag

adressatenkreis: Projekt- und Bauleiter, kauf-

männische Mitarbeiter, Geschäftsleiter,  

Geschäftsinhaber 

referent: RA Markus Fiedler

seminarunterlagen: Skript  

konditionen: € 220,00 zzgl. USt pro Teilnehmer

20 tIPPs uND trIcks FÜr auFtraGNeHMer

auswahl des richtigen Vertragstyps, (wirksame) 
Nachtragsregelungen, Nachtragsprüfung,  ab-
wehr von (finanziellen) Ansprüchen des Auftrag-
nehmers bei Bauzeitverlängerung, typische 
tricks der auftragnehmer

Datum: 25.11.2011       Dauer: 1 Tag

adressatenkreis: Auftraggeber, Architekten,  

Ingenieure, Projektsteuerer 

referent: RA Markus Fiedler

seminarunterlagen: Skript  

konditionen: € 220,00 zzgl. USt pro Teilnehmer

15 tIPPs uND trIcks FÜr auFtraGGeBer

entscheidungen zu sittenwidrigen einheits-
preisen, Bausoll bei Pauschalpreisvertrag, 
funktionaler Mangelbegriff, kündigung nach 
Verhandlungen, Bürgschaft nach § 648 a BGB, 
schadensersatz wegen Mängeln etc.

Datum: 01.12.2011       Dauer: 1 Tag

adressatenkreis: Bau- und Projektleiter, Ge-

schäftsführung, Betriebsinhaber; Architekten und 

Ingenieure 

referent: RA Bernd Kimmich

seminarunterlagen: Urteile

konditionen: € 220,00 zzgl. USt pro Teilnehmer

VoB/B aktuell - DIe wIcHtIGsteN 
eNtscHeIDuNGeN 2009/2010

Weitere Einzelheiten zu unserem Seminarangebot können Sie unserer Website www.bauleiterschulung.de entnehmen. Dort können Sie auch Ihre An-
meldung vornehmen.

Nachträge und Preisanpassungsvorschriften 
bei einheits-, Detail- und Globalpauschalpreis-
verträgen, Verzug des aN mit der leistung 
oder Behinderung aus dem Verantwortungsbe-
reich des AG, Dokumentationspflichten, Be-
schleunigungsmaßnahmen

Datum: 13.10.2011       Dauer: 1 Tag

adressatenkreis: Bau- und Projektleiter, Poliere, 

kaufmännische Mitarbeiter

referent: RA Bernd Kimmich

seminarunterlagen: Handbuch „VOB für Bauleiter“ 

konditionen: € 220,00 zzgl. USt pro Teilnehmer

NacHtraGs- uND  
BeHINDeruNGsMaNaGeMeNt



Interview mit Herrn Marcus Becker, neu-
gewählter Präsident des Bauindustriever-
bandes Berlin-Brandenburg e. V.

Newsletter: Was hat Sie bewogen, für das 
Amt des Präsidenten zu kandidieren?
Becker: Es ist mir persönlich eine Ehre, die 
Interessen der Bauindustrie in Berlin und Bran-
denburg zu vertreten. Natürlich habe ich mir die 
Entscheidung reiflich überlegt, wie der Spagat 
zwischen dem hohen Zeitaufwand für das Präsi-
dentenamt und den damit verbundenen Reprä-
sentationspflichten auf der einen Seite und dem 
Alltag als Geschäftsführer eines Bauunterneh-
mens auf der anderen Seite zu meistern ist. Ich 
habe mich für eine Kandidatur entschieden, da 
es eine Herausforderung ist, in der Region etwas 
zu bewegen. Das geht nicht ohne persönliches 
Engagement. Im Verband steht mir neben dem 
Hauptgeschäftsführer, Herrn RA Wunschel, ein 
Team von Experten in allen wichtigen Bereichen 
aus Politik und Wirtschaft zur Seite. Dieses 
Team wird mich bei meiner Arbeit unterstützen 
und ich setze auf diese Erfahrung, ohne dabei 
meine persönliche Note zu verlieren. Auch dieser 
hauptamtliche Mitarbeiterstamm hat mich dazu 
bewogen, für dieses Amt zu kandidieren.

Newsletter: Welche Schwerpunkte wollen Sie 
in Ihrer Präsidentschaft setzen?
Becker: Der Standort Berlin-Brandenburg 
muss infrastrukturell weiter ausgebaut werden, 
um für Investoren attraktiv zu bleiben. Speziell 
setze ich mich für den Weiterbau der A100 und 
den Ausbau des BBI zum internationalen Dreh-
kreuz mit Flugverbindungen zu möglichst vielen 
Metropolen in der Welt ein. Der Weiterbau der 
A100 belastet die Kassen Berlins wenig, da die 
Maßnahme hauptsächlich vom Bund bezahlt 
wird. Somit werden den anderen für unsere Re-
gion wichtigen Investitionen keine Mittel aus 
den Landeshaushalten entzogen. Die neue Ener-
giepolitik der Bundesregierung bietet für die 
Bauindustrie viele Chancen. Wir begrüßen z. B. 
die Sonderabschreibung für energetische Sanie-
rungen und hoffen auch auf Erhöhung der Ab-
schreibungsraten für den Neubau von Woh-
nungen. Begriffe wie Nachhaltigkeit, Green 
Building, Energieeffizienz, Umweltfreundlich-
keit oder Ressourcenschonung sollen zur Selbst-

verständlichkeit im Bauen werden. Ein weiterer 
Schwerpunkt wird das partnerschaftliche Bauen, 
das Bauteamverfahren oder insgesamt die koo-
perative Zusammenarbeit zwischen Auftragge-
bern und unserer Bauindustrie sein. Die Kultur 
in der Zusammenarbeit ist sehr wichtig. Bauen 
ist Zukunft! Der Ausbau der Infrastruktur wird 
langfristig die Zukunft unserer Region sichern 
und viele Arbeitsplätze schaffen, weil unser 
Standort damit attraktiv für Investoren ist und 
bleibt. Die öffentliche Hand darf die Bauinvesti-
tionen nicht kürzen, sondern muss diese eher 
steigern!

Newsletter: Wie sehen Sie die Zusammenar-
beit mit anderen Bauverbänden in der Region?
Becker: Der Zusammenarbeit mit anderen 
Bauverbänden in der Region sehe ich positiv und 
optimistisch entgegen. Es wird hoffentlich einige 
fachliche Themen geben, in denen die Verbände 
eine gemeinsame Linie vertreten und gemein-
sam auftreten. Zunächst bin ich unbefangen und 
denke positiv nach vorn.

Newsletter: Wie schätzen Sie die Aussichten 
für die Bauwirtschaft in Berlin-Brandenburg in 
den nächsten zwei Jahren ein?
Becker: Die Prognose für die Bauindustrie in 
der Region ist sehr positiv, insbesondere im Be-
reich Wohnungs- und Gewerbebau, eher als bei 
den privaten Investitionen. Die Bauunterneh-
men, welche überwiegend auf Investitionen der 
öffentlichen Hand angewiesen sind, sehen sor-
genvoll in die Zukunft. Wir müssen demzufolge 
dafür kämpfen, dass mehr Investitionen seitens 
der öffentlichen Hand getätigt werden. Dies 
wird eine sehr schwierige Aufgabe und erfordert 
unsere volle Aufmerksamkeit.

Aussichten für die Bauwirtschaft
Das aktuelle INterVIew
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